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Prot. Dr. Georg Bitter- Wirtschaltlich einem Gesellschafterdarlehen entsprechende Rechtshandlungen nach S 39 Abs. 1 Satz 1 Nr. 5 Alt.2

lns0 - Sachliche und personetle Ausdehnung des Anwendungsbereichs des Gesetlschafterdartehensrechts

Die wirtschalttich einem GesellschafterdarLehen entsprechenden Rechtshandlungen im Sinne des heutigen S 39 Abs. 1 Satz I Nr. 5 Alt. 2 lnsO be-

schäftigen die Rechtsprechung seit Jahrzehnten, weil man in der Unternehmenspraxis durch immer neue Konstruktionen versucht hat, das Ge-

sellschafterdarlehensrecht mit seinen negativen Folgen des Nachrangs und der Anfechtbarkeit zu umgehen. Entsprechend vielfäLtig und unüber-

sichtlich sind die Fallkonstettationen, in denen das Gesellschafterdarlehensrecht trotz aller Umgehungsversuche gleichwohl über S 39 Abs. 1 Satz 1

Nr. 5 Alt. 2 lnsO zur Anwendung gebracht wird. Der Verfasser hat es im Scholz Grol\komm/GmbHG, in der Kommentierung zu S 135 lnsO unter-

nommen, diese wirtschaftLich vergleichbaren Rechtshandlungen auf gut 85 Seiten (zzgl.25 Seiten zum Speziatfatt der geseltschafterbesicherten

Drittdarlehen) systematisierend und analysierend zu erfassen, um die Anwendung des S 39 Abs. 1 Satz I Nr. 5 Alt. 2 lnsO für die Praxis nachvolF

ziehbarer und berechenbarer zu machen. lm Beitrag solten die dort entwickelten Überlegungen in einer verdichteten Form und auf die wesentli-

chen Fallgruppen beschränkt einer gröf\eren Öffenttichkeit zur Kenntnis gebracht werden. Damit ist zugteich die Anregung verbunden, für weitere

Dr. Philipp 0rtmann - Die haftungsbefreiende Wirkung gesetzwidriger Geseltschafterbeschlüsse

Nach der herrschenden Auffassung entfaltet ein Geseltschafterbeschluss, der gegen im Gtäubigerinteresse oder im öffenttichen lnteresse gegebe-

ne gesetzliche Vorschriften verstöfSt, grundsätztich keine enthaftende Wirkung. Angesichts der zunehmenden Dichte der bei der Unternehmens-

fuhrung zu beachtenden gesetzLichen Vorgaben führt das zu einer nicht unerhebtichen Ausweitung des Haftungspotentials für die Geschäftsführer

einer GmbH. Der vornehmlich auf die Wirkungen des aktienrechttichen Beschtussmängelrechts abstellenden herrschenden Meinung sott mit dem

Beitrag ein weniger restriktiver Ansatz entgegengesetzt werden, der die GmbH-spezifische Wertung des S 43 Abs. 3 Satz 3 GmbHG stärker in den

Nutzen Sie die Otto Schmidt Zeitschriften-App mit direktem Zugangzum Selbststudium nach S 15

FA0. Einfach die App laden und mit den Zugangsdaten aus Otto Schmidt online anmetden.
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Bundesgerichtshof 4,6.2024 II ZB L7/22x Aufklärungspflichten der Altgesellschafter einer Publi- 1905
kumsgesellschaft gegenüber dem beitrittswilligen Anle-
gier nur dann, wenn sie selbst den Vertrieb der Beteili-
gungen an Anleger übernehmen oder in sonstiger Weise
für den Vertrieb Verantwortung tragen (Bestätigung von
BGH, Urteil vom 24. Oktober 2023,11 ZR 57/21 = BGHZ
238, 302 = WM 2024, 9); keine weitergehenden Aufklä-
rungspflichten aus der zusätzlichen Stellung als Treu-
handkommanditisten

Bundesgerichtshof 19.9,2024 lX ZR 217/22 Erbringen einer ausgleichenden Gegenleistung maßgeb- 1909
lich für die Frage, ob eine neu bestellte Sicherheit eine
entgeltliche Leistung darstelit

Insolvenzrecht und Zwangsvollstreckung
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nerin für eine Forderung einer GmbH auf Rückgewähr
eines Darlehens Befriedigung gewährt, gegenüber dem
Gesellschafter der Schuldnerin nach $ 135 InsO anfecht-
bar ist, weil dieser zugleich maßgeblich an der das Darle-
hen gewährenden Gesellschaft beteiligt ist und deswe-
gen die Gewährung der Finanzierungshilfe veranlassen
konnte

Bundesgerichtshof 26.9.2024 IX ZR L46/22 Geänderter Beförderungsanspruch weiterhin Insolvenz- 1917
forderung, wenn ein Gläubiger nach Eröffnung des Insol-
venzverfahrens über das Vermögen eines Luftfahrtunter-
nehmens die Umbuchung eines vor der Eröffnung ge-
buchten Flugs vornimmt

1 889- 1 928

Im Hinblick auf die Urkundsgewährungspflicht des No- 1919
tars hohe Anforderungen an die Annahme eines ausrei-
chenden Grundes im Sinne des S 15 Abs. 1 Satz 1 BNotO,
der den Notar zur Verweigerung der Aufnahme eines
Nachlassverzeichnisses qemäß $ 2314 Abs. 1 Satz 3 BGB
und damit seiner Urkundstätigkeit berechtigt

Sonstiges

Bundesgerichtshof 1,9.6.2024 rV ZB 73/23
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Ztm in $ 17 Abs, 2a Satz 2 Nr. 1 BeurkG angelegten 1926
grundsätzlichen Verbot, Verbraucher durch einen voll-
machtlosen Vertreter, der keine Vertrauensperson ist,
vertreten zu lassen; zu den Auswirkungen dieses Grund-
satzes für das Disziplinarverfahren
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Der EU Listing Act umfasst mehrere Rechtsakte, insbesondere eine Verordnung zur Anderung der MAR. Hierbei nimmt er sich einem Dauerthema

an: der Ad-hoc-Publizität bei gestreckten SachverhaLten. Der folgende Beitrag stetlt die diesbezügliche Neufassung des Art. 17 MAR - auf Basis der

Entwürfe des Europäischen Partaments und des Rats der EU - vor und unterzieht sie einer kritischen Analyse, Dabei schält er Anwendungspro-

Luco Fröhleke - Die Konstruktion der Mandatspausenregelungen und ihre Tücken

Mit dem FüPoG ll wurde ein Anspruch der Geschäftsleiter auf temporären Bestettungswiderruf verbunden mit der Zusicherung einer Wiederbe-

stellung in das Aktien- und GmbH-Gesetz eingefugt, lm Schlaglicht der S 84 Abs, 3 AktG, S 38 Abs. 3 GmbHG treten Unktarheiten und dogmatische

Probleme von genereller Bedeutung zutage, wodurch es zur Herausforderung wird, die Neuregelungen unter Berucksichtigung der rechtsform-

spezifischen Besonderheiten stimmig in das korporationsrechtliche Gesamtgefuge einzuordnen. .........2319
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Kein Widerrufsrecht des Darlehensnehmers gem. S 495 Abs. I BGB a.F, nach vor-
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23 e,LlP 2024,1379)
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Sparen am Sozialstaat
Der Entwurf der Bundesregierung zum Gesetz über den Bundeshaushalt zoz5 lag bei Redoktionsschluss dieser Ausgabe
zur Beratung im Bundestag. Zwar dürfte es noch dauern, bis die Koalitionsparteien sich ouf den Houshalt geeinigt
haben. Fest steht jedoch schon jetzt: Die Bundesregierung will - nicht zuletzt durch internen Druck der FDP - on der
Sozialen Sicherung sporen. Beispielhoft zeigen wir im aktuellen Titelthema, was das in der Gesundheitsversorgung,
beim Bürgergeld und für die gesetzliche Rentenversicherung für Auswirkungen hat.

10 IMI(E BRÜGGEMANN-BORCK UND DINA FROMMERT

Kürzungen der BundesmitteI nach Kassenlage gefährden die soziate Sicherung

Der Regierungsentwurffür den Bundeshaushaltzoz5t und den Finanzplan biszozSz siehtvor, dass die
Bundeszuschüsse zur gesetzlichen Rentenversicherung erneut gel<ürzt werden, in den Jahren zoz5bis
2027 um insgesamt zwei Milliarden Euro. lm Folgenden geht es einerseits um l<onl<rete Auswirl<ungen
der Kürzungen aufdie gesetzliche Rentenversicherung und andererseits um die Frage, warum soziale

Sicherung eine verlässliche Finanzierungsgrundlage auch aus Bundesmitteln braucht.

I(NUT LAMBERTIN UND JOHANNES ROTH

Gesundheitliche Versorgung vor Ort sichern - aber wie?

Seit Jahren geistert der Befund durch die Republil<, dass die gesundheittiche Versorgung auf dem Lande

schwindet. Tatsächlich sinl<t der Versorgungsgrad in wirtschafttich benachteitigten Regionen, unabhängig

von der Frage Stadt oder Land. Die Gefahr einer >l<atten Strul<turbereinigung< im l(ranl<enhaussel<tor steigt.

Proteste gegen l(ranl<enhausschtießungen finden fast immer unter Beteiligung von Gewerl<schaften statt.

Doch was ist die gewerl<schafttiche Antwort auf das Schwinden der gesundheittichen Versorgung in der

Ftäche? Diese Frage hat der DGB in Zusammenarbeit mit den Mitgtiedsgewerl<schaften beantwortet'

4

14
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ANDREAS AUST UND JENNIFER PULS

))Wachstumsinitiative<r und Bundeshatt zoz5: Rolte rückwärts beim Bürgergeld

Mit der Bürgergetdreform zum r. Januar zoz3 sollte die Quatifizierung und Weiter

Leistungsberechtigten zu Gunsten einer nachhaltigen lntegration in den Arbeitsm

aktue[[en Haushaltsparp[äne der Bundesregierung stellen diesen Anspruch iedoch
sogenannten Wachstumsinitiative sind neue Verschärfungen beim Bürgergeld geplant. ne

Nullrunde bei den existenzsichernden Leistungen. Eine mehr als unzureichende finanzielle Ausstattung bei

den Mitteln zur Verwaltung der Jobcenter und der Arbeitsförderung im Entwurf des Haushattsgesetzes zoz5

der Bundesregierung steht im erheblichen Widerspruch zur Qualifizierung der Leistungsberechtigten und

gefährdet zudem die soziate lnfrastrul<tur.

RAGNAR HOENIG UND GABRIELE KUHN-ZUBER

Existenzsicherungvon Geflüchteten in Deutschtand - Kann Geflüchteten aus

der Ukraine das Bürgergeld gestrichen werden?

INGO SCHAFER

Höhere Erwerbsminderungsrenten

BERTOLD BRÜCHER i RAGNAR HOENIG

Rechtsprechung

32

Unfa[[versicherung
Weg zum H örgeräteakusti l<er als Arbeitsunfa 1[

BSG, Urteil vom 27.6. zoz4 - B z U SlzzR

Krankenversicherung
BSG zurVererbbarl<eitvon Kostenerstattungsansprüchen gegen Kranl<enkasse

BSG, Urteil vom 25. 6. zoz4, B r KR 39lzz R

Arbeitslosenversicherun g
BSG zur Zugangsfil<tion bei Anträgen per E-Mail

BSG, Urteilvom 5. 6;2o211- B rr AL 3l4R
Rehabilitation und Teilhabe
BSG zur Zuständigkeit der Rentenversicherung bei WfbM-Leistungen

BSG, Urteilvom 8. 8. zoz4 - B I R tSlzzR

Krankenversicherung
BSG zur Samenzellen-Konservierun g bei Geschlechtsan gleichung

BSG, Urteilvom 28. 8. zoz4 - B r KR zSlzlR

35

RUBRIKEN

3 Position Exkurse

23
Magazin

Aus der Gesetigebung

Etwas weniger Never Events festgestetlt

Personalia

Termine

Kranl<heit und Sucht Hauptursachen
für Überschuldung

Selbstverwaltun g beschließt meh r Geld

für ärztliche Leistungen

l8 lmpressum

Ab sofort können Sie auch das neue ePaper lhrer >Soziale Sicherheita nutzen.

. Das neue Format können Sie als PDF einfach über die Datenbanl< herunterladen und speichern

. Sie können digitat lesen im Zeitschriftenlayout - oder barrierefrei vorlesen lassen.
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Die Redaktion der ZfG ""...'..""""" u2 Die Aufklärungspflicht über Alternativen setzt voraus'

dass für den konkreten Behandlungsfall mehrere

medizinisch gleichermaßen indizierte und übliche

Behandlungsmethoden zur Verfügung stehen
Editorial 79

oGH 18. 06. 2024, 6 Ob 91'/ 24m 96

Beiträge
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(Florentin Kerschbaumey'
Katharina Leitner)
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Beihilfen und Unterstützungen
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gesetzlichen Vorgaben des Sozialhilfe-GrundsatzG

sowie des KlimabonusG

vfGH 25. 06.2024, G55/2O24 (G55/2O24-L1) .....'."'. e6

Die Grundsätze für die Entziehung oder Neubemessung

einer Versehrtenrente oder von Rehabilitationsgeld

oder Wiedereingliederungsgeld gelten auch für das

Pflegegeld

oGH 16. O 4. 2024, LOObSLLL9/ 23e

a2
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gestörter Sirätater na'ch dem Maßnahmen-
vol lzu gsa npassungsgeset z 2022
(Klaus Schwaighofer) "."..'...".."".'. 88

97

Rechtsprechung
Aktuelle Rechtsprechung OLG & OGH'
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Die Wiedereintragung in die Arzteliste aufgrund einer
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an Entgeltfortzahlung aus dem laufenden Arbeitsjahr
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erfolgt

VwGH 23. 07.2024,9 ObA54/24t
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HAFTUNG

Kein Kostenersatz für ärztliche Behandlung, wenn diese

nicht an den Berufssitzen gemäß S 45 Abs 2 und 3 Arztec

durchgeführt wurde

OGH 16. 04.2024, L0 ObS 2l/24x ....'...'."""""""""" 95

Die sachliche Kongruenz zwischen Haushaltsersparnissen

und den Kosten einer Unterbringung in einer Betreuungs-

einrichtung ist zu bejahen

oGH 23. 04. 2024, 2 Ob t4/24h

Keine Aufklärungspflichtverletzung bei anaphylaktischen

Reaktion aufgrund des Zusatzstoffes Polysorbat-80 bei

lmpfung gegen COVID-19

oGH 23. 05. 2024, 40b36/24h

Die behandelnden Arzt:innen eines Kindes müssen

eine Akut-Behandlung des Kindes nicht von sich

aus zum Anlass nehmen, um eine Mutter-Kind-Pass-
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oGH 09. 07.2024,10 Obs 3L/241 97
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oGH 16. 04.2024,1OObS 136/23g .'.....'..."..........'."."' 98
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vorfall nach Stürzen, wenn Krankheitserscheinung

bereits vor dem Unfall bestanden hat und dies so

vereinbart ist

oGH 17. O4.2O24,7Ob69/24h ...'...."... 98

Beiträge zur Selbstversicherung, die vor dem

1. 1. 2014 geleistet wurden, gelten im Fall, dass

eine Kontoerstgutschrift (S 15 APG) zu erstellen ist,

nur für Versicherungszeiten ab dem 1-. 7.201+
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lV. Das Verfahren
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Erwachsenenvertretungen besonders geeigneten

Personen eingetragen ist

94

95
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Erwachsenenvertreter:in muss rechfl iche Fachkenntnisse
aufweisen, wenn Abschiebeverfahren des:der Betroffenen
anhängig ist und diese:r trotz Rechtsberatung das Verfah-
ren nicht selbst bewältigen könnte

ocH 26. 04.2024,4ob79/24e ............ 99
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oGH 23. 07. 2024, I Ob 5s/24i

H EI MAU FENTHALTSGESETZ
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oGH 22. 05. 2024, 7 Ob 7 1"/24b
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auf gänzliche Aufhebung des Klimaschutzc mangels
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vfGH 18. 06.2024,B2274/2023 ....... 101

War der Proband aus gesundheitlichen Gründen zu
einem Alkomat-Test nicht in der Lage, darf dieser
zum Zwecke der Bestimmung des Blutalkoholgehaltes
zu einem (befähigten) Arzt gebracht werden

VwGH 23. 07. 2024, Ra 2O24/O2/O148 ................ ....... LO2
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sind zu sichern, auch wenn sie darauf ausgerichtet sind,
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rollenden Tonnen und Förderbändern zu Unterhaltungs-
zwecken aus dem Gleichgewicht zu bringen

oGH 25. 06. 2024, t Ob 80/249 LO2
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georderter, letztlich aber njcht gebrauchter Schutz-
ausrüstung durch die Österreichische Gesundheits-
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Wirtschaftsrecht ,

Die Woche imBlick

Entscheidufgen
EuGH: Lindenapotheke (4.1 0.2024 - C-2'l /23)
EuGH: Schrems/Meta (4.1 0.202 4 - C-446 /21)
EuGH: Keine Verpflichtung der A,lrfsichtsbehörde zur Verhängung

einer Geldbuße (26.9.2024 - c-i68/21)
EuGH: thyssenkrupp/Kommission (4.10.2024 - C-581 /22 P)

OLG Nürnberg: Werbung mit Preisnachlass (24.9 .2024 -3U 460124)

OLG Düsseldorf: EuGH-Vorlage - Einseitiges Anderungsrecht in

AGB vonTelekommunikationsdienstleistern (26.9'2024 - l-20U 35 /24)

Gesetzgebung
BMF: RefE AnlVerG

Aufsätze

Dr. Thorsten Kuthe, RA

Der Referentenentwurf eines Zweiten Gesetzes zur
Finanzierung von zukunftssichernden lnvestitionen
(ZuFinG ll)
Nachdem das ZuFinG erst zum 15.12.2023 in Kraft getreten ist, hat

das BMF am 27.8.2024 den Entwurf eines Zweiten Gesetzes zur

Finanzierung von zukunftssichernden lnvestitionen (ZuFinG ll) vor-

gelegt. Auch das geplante ZuFinG ll hat zum Ziel, den Finanz- und

Wirtschaftsstandort Deutschland wettbewerbs- und zukunftsfähi-

ger aufzustellen und das nötige Wachstumskapital zu mobilisieren.

Der Fokus der Darstellung liegt nachstehend auf den aktien- und

kapitalmarktrechtlichen Anderungen.

Dr. Elke Umbeck RAin, und Dr. Jonas Pust, RA

Der Regierungsentwurf zur Modernisierung des

deutschen Schiedsverfahrensrechts

Die Reform des deutschen Schiedsverfahrensrecht hat die nächste

Stufe erklommen: Am 26.6.2024 hat die Regierung den Regie-

rungsentwurf für ein Gesetz zur Modernisierung des Schiedsver-

fahrensrechts beschlossen. Mit der punktuellen Modernisierung

sollen die Digitalisierung sowie verschiedene Entwicklungen in der

internationalen und nationalen Handelsschiedsgerichtsbarkeit, ins-

besondere auch die Reform des UNCITRAL Modellgesetzes (2006),

gesetzlich niedergelegt werden. Der Beitrag beleuchtet die we-

sentlichen Neuerungen des Schiedsverfahrensrechts, wie sie nun

mit dem Regierungsentwurf vorliegen.

Tim Günther. RA/FAGewRS, und Dr. Lars Grupe, RA

Das besondere elektronische Anwaltspostfach (beA):

Eine Herausforderung im Kanzleialltag

Nach einem holprigen Start im Jahre 201 6, einer zeitweisen Abschal-

tung im Jahre 2018 und einem Anbieterwechsel hat sich das beA

zwischenzeitlich im Kanzlei- und Gerichtsalltag weitgehend eta-

bliert. Nahezu sämtliche Gerichtsordnungen verlangen die Einrei-

chung von vorbereitenden Schriftsätzen sowie Anträge und Erklä-

rungen auf dem sicheren Kommunikationsweg des beA, selbst das

BVerfG hat jüngst als letzte Bastion des digitalen Widerstandes nach-

gezogen. DerWandelvom Papier lFaxzum beAerfordert jedoch auch

eine entsprechende Kanzleiorganisation und abschließende Kon-

trolle durch die Berufsträger sowie ein konstantes Vorhalten der tech-

nischen Einrichtung. Die in diesem Zusammenhang entstehenden

praktischen Herausforderungen werden im Beitrag beleuchtet.

Entscheidungen

BGH: Partnerschaftsgesellschaft - Folgen der Einberufung zur Ge-

sellschafterversammlung durch Unbefugten
(16.7.2024- ll zR 100/23)

EuGH: Zusammenschluss lllumina-Grail
(3.9.2024 -C-611/22P undC-625/22 P - dazu B8-Kommentar von

Constanze ElY, RAin)

Steuerrecht
Die Woche im Blick

Entscheidungen
EuGH: Regelung über die Mehrwertsteuerfreigrenze für Kleinunter-

nehmer - missbräuchliche Praxis durch Gründung einer neuen Ge-

sel lschaft (Kroatisches Vorabentscheidungsersuchen)

(4.10.2024 - C-171/23)

BFH: Besteuerungsrecht nach DBA-Schweiz1971/2010 in der Frei-

stellungsphase eines Arbeitsverhältnisses (1.8'2024 - Vl R 23/22)

BFH: Färderungsverzicht zwischen Gesellschaftern einer GmbH als

freigebige Zuwendung (1 9.6'202 4 - ll R 40 /2'l)

Afi: nälkwlrkende Anderung des 5 7 S.3 GewStG ab dem Erhe-

bungszeitraum 2009 verfassungsgemäß (7 '8'2024 -lV R22/23)

BFHi Versagung der erweiterten Kürzung im Organkreis beim so-

genannten Weitervermietungsmodell (1 1'7.2024 - lll R 41 /22)

BFH, Etlutt eines Duldungsbescheids nach Restschuldbefreiung

des Steuerschuldners (6.8.2024 - VX R 32/22)

Aufsätze

Reinhart Rüsken, RA, RiBFH a. D.

BB-Rechtsprechungsreport zum Strom- und
Energiesteuerrecht 2023

Dieser Beitrag informiert - ohne Anspruch auf Vollständigkeit -
über neue Entscheidungen des EuGH und des BFH zum Strom- und

Energie5tc, aber in diesem Zusammenhang auch Über interessante

Entscheidungen aus der umfangreichen Rechtsprechung der ln-

stanzgerichte. Gelegentlich dazu vorzutragende Kritik mag man-

chem Leser müßig erscheinen, weil die Entscheidungen nun einmal

so gefallen sind. Aber sie erscheint mir nicht entbehrlich, trägt doch

eine kritische Auseinandersetzung mit Ergebnis und Argumenta-

tion der Entscheidungen zum Verständnis derselben maßgeblich

bei. Der Beitrag schließt an die Darstellung des Autors in BB 2023,

1495 an und erfasst im Wesentlichen im Jahr 2023 ergangene Ent-

scheidungen. Es begreift sich, dass manche zum EnergieStG ergan-

gene Entscheidungen mutatis mutandis auch für die Stromsteuer

von Bedeutung sind und umgekehrt, ohne dass dies hier im Einzel-

nen kenntlich gemacht oder untersucht werden muss'

Dr.Steffen Meining, LL.M. (UCT), RA/StB/FASIR, und

Markus cullefors, RA

Back to the Future ll? Die Rückwirkung der
Rückwirkung nach g I Abs. 4a S. 3 GTESIG-E

Mit den Zurechnungserlassen vom 16.102023 hat die Finanzver-

waltung für alle offenen Fälle klargestellt, ,,eine Rückgängigma-

chung nach 5 16 Absatz 1 GTESIG führt nicht dazu. dass eine Zu-

rechnung rückwirkend entfällt. Vielmehr ist die Zurechnung zu

dem Zeitpunkt beendet, an dem der Anspruch auf Aufhebung der

Grunderwerbsteuerfestsetzung oder der Feststellung der Besteue-

rungsgrundlagen nach 5 17 GTESIG entstanden ist. ln den Fällen

des Rückerwerbs nach 5 16 Absatz 2 GTESIG ist die Zurechnung be-

endet, sobald das steuerauslösende Rechtsgeschäft für den Rücker-

werb geschlossen wird." Damit hat die Finanzverwaltung die in der

Vergangenheit bestehende Unsicherheit (jedenfalls für die Praxis),

inwieweit die Rückabwicklung nach 5 16 Abs. 1 oder 2 GTESIG sich

auch auf die Grundstückszuordnung für Zwecke der 5 1 Abs. 2a bis

3a GTEStG auswirkt, vorläufig beendet. Nunmehr hat der Gesetzge-

ber mit S 1 Abs.4a S. 3 GTEStG-E diesen Punkt aufgegriffen und

scheint eine rückwirkende Zurechnung gesetzlich regeln zu wollen.

Dieser Beitrag widmet sich dem Gesetzesentwurf, insbesondere

der rückwirkenden Grundstückszurechnung bei Rückabwicklungen

nach 5 1 6 GTESIG gemäß Satz 3 des Gesetzesentwurfs'

Entscheidung

BFH: Keine Verfassungs- und Europarechtswidrigkeit der Besteue-

rung von Sportwetten
(16.7.2024 - txq6/22)
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Bilanzrecht und Betriebswirtschaft

Die Woche im Blick

Rechnungslegung
FASB: Aktualisierungzut Rechnungslegung, Thema 71 B und 606

ESA3 ArbeitsProgramm 2025

Europäische Kommission: Aufschub der Erstanwendung der EUDR

und Veröffentlichung von Leitlinien zurAnwendung der EUDR

WirtschaftsPrüfung
IAASB: Stellungnahme zu neuen Technologien

CEAOB: unverbindliche Leitlinien zur Erlangung begrenzter Prü-

fungssicherheit bei der Nachhaltigkeitsberichterstattung

IDW: Stellungnahme zum RegE eines Steuerfortentwicklungs-

gesetzes 2024 (vormals JSIG 2024 ll)

IDW: Stellungnahme zum RegE eines JSIG 2024

IDW: Podcast,,Prüfung der Nachhaltigkeitsberichterstattung"

WPK: Stellungnahme zum RegE eines Steuerfortentwicklungsge-

setzes (vormals JSIG 2024 ll)

WPK: Stellungnahme zum RegE eines CSRD-UmsG

Aufsatz

Dr. Sebastian Kuck, Syndikus-RA, Dr. Christina Stappert, WPin, 2410
und Prof. Dr. Bernd Stibi, WP/SIB

Regelungsrahmen der Nachhaltigkeitsbericht-
erstattung - Bedeutung der ergänzenden Materialien
von Europäischer Kommission und EFRAG

Die gesetzlichen Regelungen zur Nachhaltigkeitsberichterstat-
tung - namentlich die Taxonomie-VO und zugehörige delegierte
Verordnungen, die Corporate Sustainability Reporting Directive
(CSRD) und die European Sustainability Reporting Standards
(ESRS) - sind sehr umfangreich und stellen insbesondere erstmals
berichtspflichtige Unternehmen vor große Herausforderungen. Ne-

ben der Vielzahl gesetzlicher Regelungen haben die Europäische
Kommission und die European Financial Reporting Standards Group
(EFRAG) i n j ü ngster Verga ngen heit verstärkt ergänzende Materialien
veröffentlicht, die die Unternehmen bei der Umsetzung der Anfor-
derungen unterstützen sollen. Es stellt sich jedoch die Frage, welche
Bindungswirkung solchen ergänzenden Materialien zukommt, ins-
besondere in Fällen, in denen sie über die gesetzlichen Regelungen
hinausgehen oder diesen widersprechen. Der Beitrag gibt einen
Überblick über die gesetzlichen Regelungen und Ärgänzenden
Materialien, würdigt sie kritisch und ordnet diese in die europäische
Gesetzgebung ein.

Entscheidung

OLG Köln: Keine existenzbedrohenden Ordnungsgelder wegen 2414
Verstoßes gegen Offenlegun gspf I ichten
(4.9.2024 - 28Wx4/24 - dazu BB-Kommentar von
Dr. Timo Hermesmeier, RA)

Arbeitsrecht

24oB Die Woche im Blick

Entscheidungen
BAG: Entgeltfortzahlung wegen
(1 9.6.2024 - s AZR 241 /23)
BAG: Personenbedingte Kündigung -
scheinigungen zur Fahrberechtigung für
Herausgabeanspruch - Annahmeverzug - Anschlussrevision
(20.6.2024 - 2 AZR 1 34 123)

BAG: Zielvereinbarung - ersatzweise Zielvorgabe - Verhandlungs-
pflicht - Freiwilligkeitsvorbehalt - Stichtagsregelung - Rückzah-
I un gskla usel - Schadensersa tz (3.7.2024 - 1 0 AZR 17 1 /23)
BAG: Überlassungshöchstdauer - Betriebsübergang auf Entleiher-
seite (1 .10.2024 - 9 AZR264|23 (A))

Aufsatz

Thomas Ubber, RA/FAArbR, und Dr. Felicia von Grundherr,
RAin/FAinArbR

Neues im Arbeitskampfrecht: Gewerkschaftsseitige
Bettensperrungen als unzulässige (Teil-)Betriebsstill-
legungen

ln einem richtungsweisenden Urteil hat das LAG Mecklenburg-
Vorpommern zu Recht entschieden, dass Bettensperrungen als
(Teil-)Betriebsstilllegungen einzustufen sind und als solche nicht
gewerkschaftsseitig angeordnet werden können. Dahingehende
Maßnahmen einer Gewerkschaft im Arbeitskampf sind unzuläs-
sig.

Entscheidung

BAG: Hinterbliebenenversorgung - Ieitender Angestellter - Spät-
ehenklausel - Mindestehedauer
(21 .11.2023 - 3 AZR 44/23 - dazu BB-Kommentar von
Jörn Manhart, RA)

,,Payment Aft er Work" - die RdZ-Gesprächsrei he:

Anscheinsbeweis im Zahlungsverkehr:
Herausforderungen und lösungsansätze
für Banken im Zivilprozess

lnhalt

2419

2421

2425
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Neuerscheinung Buch
Deubert/Lewe/Buchholz

Beteiligungsbewertung im handelsrechtlichen Jahresabschluss
Abbildung in der Handels- und Steuerbilanz
1. Aufiage 2024 | Betriebs-Berater Schrittenreihe
Wirtschaftsrecht 

| 253 Seiten I Softcover | € 89,-
ISBN: 978-3-8005-1822-71 lnfos unter: https://shop,ruw.de/

Die Erste Seite
Dr. Barbara Mayer, RAin/FAinHaGesR, und
Dr. Philipp Pordzik, RA

Happy birthday! Bestandsaufnahme zum
20-jährigen Jubiläum der SE

lmpressumA/orschau

Betriebs-Berater 
I BB 42.2024 | 14.1o.2024

Kostenlose Teilnahme für Abonnent:innen der RdZ

- aurh mit Probe-Abonnement! -

Dienstag,22.0ktober 2024 | 1S.00 - 19.00 Uhr
Webinar

wWW.rüw;de/payment-aft er-work
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Beiträge

Haftung für,,Shitstorrn"
Bernhard Burtscher

Privatautonome Gestaltung im Gew?fürleistungsrecht
Simon Laimer

Entscheidungen des VfGH
Helmut Hörtenhuber, Stefanie Dörnhöfer

Untersuchungsausschüsse und Strafrecht Teil II
Susanne Reindl-Krauskopf

Kurzbeitrag

Unfallversicherung: Beweis der Unfreiwilligkeit
Felix Artner

Evidenzblatt

Erziehungsberatung nicht (immer) erzwingbar
Marianne Roth
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Fahrlässige Gemeingef?ihrdung
Linda Poppenwimmer
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175Jahre



Inhalt

lnhalt

Editorial

>,,Verhältnismäßigkeit" als Abwehrmechanisrnus gegen

Europarecht?
Stefon Perner, Mortin Spitzer

ÖlZ aktuell

Beiträge

> Haftung für ,,Shitstorm'
Bernhard Burtscher

> Privatautonome Gestaltung im Gewährleistungsrecht
des 21. |ahrhunderts
Simon Loimer

> Entscheidungen des VfGH - zweites Halbjahr 2023
Helmut Hörtenhuber, Stefonie Dörnhöfer

> Untersuchungsausschüsse und Strafrecht -
Ausgewählte Probleme - Teil II
suso n ne Reind l- Kra uskopf

Kurzbeitrag

> Der Beweis der Unfreiwilligkeit in der
Unfallversicherung .....
Gedanken aus Anlass von OGH 7 Ob 35124h
Felix Artner

Evidenzblatt

> Faktischer Geschäftsführer ist Mitglied des

Leitungsorgans ...............
Anfechtungsrecht OGH 7.5.2024, 17 Ob 2124d
(Reinhord Bork)

> Haftung bei Beteiligung an einem Shitstorm.
Schadenersatzrecht OGH 26. 4.2024,6 Ob 210123k

> Herausgabeanspruch gegen den Makler
Schuldrecht OGH 24. L 2024, 7 Ob 151/23 s

> Zurückbehaltungsrecht des Werklohns bei Mängeln
im Rahmen des BTVG
Schuldrecht OGH 4. 4. 2024,4 Ob I28l23m

> Gewährleistungsausschluss beim privaten
Gebrauchtwagenkauf
Schuldrecht OGH 4. 4. 2024,4 Ob 2I5l23f

> Beweislast in der Unfallversicherung - Selbstmord
Versicherungsvertragsrecht OGH 6. 3. 2024,7 Ob 35124h

> E-Mail-Dateien sind keine Urkunden ......
Zivilverfahrensrecht OGH 3. 4.2024,3 Ob 34124g
(Alexonder Wilfinger)

> Gehörige Besetzung durch Mitwirkende aus dem Volk
Strafprozessrecht OGH 73. 2. 2024, II Os I43123y, 5124|'

(Eckort Rotz)

> UAnfechtung gegen den Willen des Angekl zu dessen

Vorteil
Strafprozessrecht OGH 24. 4.2024, 13 Os l0l24f
(Eckart Rotz)

> Enthebung und Bestellung von RA ........
Strafprozessrecht OGH 24. 4.2024,13 Os 13/24x

> ,,Anführung" bedeutet nicht Vorkommen von
Beweismitteln
Strafprozessrecht OGH 14. 5.2024, 74 Os 7331232

> Vorbereitung der Fälschung öff Urkunden oder
Beglaubigungszeichen
Strafrecht OGH 23. 4.2024,11 Os 103/23s

> Fahrlässige GemeingePährdung ...
Strafrecht OGH 14. 5.2024, 14 Os 9124s
(Linda Poppenwimmer)

> Schadenseintritt beim Betrug .......,
Strafrecht OGH 15.5.2024,15 Os 156/23i
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> Aufhebung einer letztwilligen Verfügung durch
Scheidungsklage .....
Bestandrecht; Gesellschaftsrecht; Schuldrecht OGH 28. 5. 2024,

2 Ob 77124s
(Gregor Christondl)

> Erziehungsberatung nicht (immer) erzwingbar
Familienrecht OGH 4. 7. 2023,5 Ob fi0123a
(Morionne Roth)

> Haftung des Betreibers einer Online-Plattform fär
unberechtigte Wegbenützung .............
Sachenrecht OGH 18. 12.2023,9 Ob 61/23w

> Kanalanschluss für ein Gartenhaus ...
Sachenrecht OGH 23. 7.2024, I Ob l92l23a

> Kuratorenbestellung trotz unwirksamer
(Anderung der) Erbantrittserldärung
Au ßerstreitverfa h ren OG H 27. 3. 2024, 2 Ob 24 I 24 d
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AKTUELIES RECHT ZUIV.I DIENSTVERHALTNIS

Redaktionsteam: Manfred Lindmayr, Birgit Bteyer, Sabine Kriwanek,
Bettina Sabara, Sabine Sadlo, Barbara Tuma

69L9
9. Oktober 2024

THEMA
> Andreas Gerhartl: Dienstverh inderu n g d u rch Zu gverspätu n gen

RECHTSPRECHUNG
u Anspruch von Leiharbeitnehmern auf einmalige Prämien nach dem Beschäftiger-KV - Judikaturänderung
> Entgeltfortzahlung an trotz Beschäftigungspfticht nicht zur Arbeit zugelassenen Arbeitnehmer: kein

Rückforderu n gsa nspruch
> EpiG: Kein Anspruch auf Verdienstentgangsentschädigung bei Absonderung vor Dienstantritt
> Entgett für Notärzte bei Tiroler Ftugrettungsunternehmen - Beitragsfreiheit nach ASVG

> Haftung des Geschäftsführers für Kommunalsteuer

AUS DEN BEHöRDEN
, öGt<-lnfo zu Wochen- und Sonderwochengeld

Ka LexisNexi$ ard.lexisnexis.at
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THEMA - ARBEITSRECTIT

Andreas Gerhartl: Dienstverhinderung durch Zugverspätungen

Nach der Hochwasser-Katastrophe Mitte September 2024 ergeben sich durch die Notwendigkeit der Durchführung von

Reparatur- und Sanierungsarbeiten Verzögerungen beim Bahnverkehr auf der Westbahnstrecke, vor allem im Raum

zwischen St. Pölten und Wien. Diese Einschränkungen werden voraussichtlich einige Monate andauern. Dr. Andreas Gerhartl

beleuchtet die wichtigsten arbeitsrechtlichen Auswirkungen dieses Umstandes (für Pendter aus dieser Region) im aktuellen
Themenbeitrag.

RECHTSPRECHUNG

3

IARBEITSRECHT

Anspruch von Leiharbeitnehmern auf einmalige Prämien nach dem Beschäftiger-KV - Judikaturänderung

Entgettfortzahlung an trotz Beschäftigungspfticht nicht zurArbeit zugelassenen Arbeitnehmer: kein Rückforderungsanspruch

EpiG: Kein Anspruch aufVerdienstentgangsentschädigung bei Absonderung vor Dienstantritt

Aufforderung der ÖGK zur Übermittlung von Lohnunterlagen

r SOZIAIVERSICHERUNGSRECHT

Entgelt für Notärzte bei Tiroler Ftugrettungsunternehmen - Beitragsfreiheit nach ASVG

An gabe des Zeitpunkts der Metdepflichtvertetzung in Straferkenntnis

Haftung des Geschäftsführers für offene SV-Beiträge bei Ungleichbehandlung von Gläubigern

ISTEUERRECHT

Haftung des Geschäftsführers fü r Kom munalsteuer

Kom mu natsteuerhaftun g des Geschäftsfüh rers

AUS DEN BEHöRDEN
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Zeitschrift für das gesamte Insolvenz- . und t

. ZlnsO-Aufsätze

Haftung des Steuerberaters in der Krise des Mandanten (S. 2009)
von Richter am Bundesgerichtshof a.D. Professor Dr. Gerhard Pape, Göttingen

. ZlnsO-Dokumentation

lnsolvenzmonitor ll. Quartal 2024 - Top-Antragsverfahren in der
Kurzanalyse (S. 2019)
von Dr. Andreas Fröhlich, Baker Tilly München

Bericht der Bundesregierung zur Evaluation des Gesetzes zur weiteren
Verkürzung des Restschuldbefreiungsverfahrens und zur Anpassung pande-
miebedingter Vorschriften im Gesellschafts-, Genossenschafts-, Vereins- und
Stiftungsrecht sowie im Miet- und Pachtrecht (S. 2021)
Deutscher Bundestag, 20. Wahlperiode. Drucksach e 20/12250 v. 12.7 .2024

. ZlnsO-Rechtsprechunqsreport

Ermächtigung des Sachwalters im lnsolvenzplan zur Fortführung rechtshän-
giger Anfechtungsrechtsstreite nach Verfahrensaufhebung (,,AWO Kreisver-
band Wiesbaden e.V.") (S. 2030)
BAG, Urt. v.22.2.2024 - 6 AZR 125/23

Berichtigung des Grundbuchs bei Eintragung ohne Beachtung eines
lnsolvenzsperrvermerks (S. 2036)
OLG Karlsruhe, Beschl. v.22.5.2024 - 19 W 67/23 (Wx)

lnsolvenzfestes Aussonderungsrecht des Versicherten bei unwiderruflichem
Bezugsrecht (S.2038)
OLG München, Beschl. v. 17.6.2024 - 25 U 1610/24 e

Keine Amtsermittlungspflicht für zuständigkeitsbegründende Tatsachen
im Zulassungsverfahren (S. 2040)
LG Bielefeld, Beschl. v. 26.1 .2024 - 23 f 29/24

IPR-Qualifikation von AG Vorstandshaftung (S. 2041)
OLG FrankfurVM., Urt. v. 12.12.2023 - 5 U 207/21

Ersatzfähigkeit fiktiver Schadenspositionen als Inkassokosten (S. 2049)
OLG Hamburg, Urt. v. 15.6.2023 - 3 l\AK 1/21

Beiladung von Kanzleiabwickler bei Streit mit Kanzleiinhaber über
Abwicklungsvergütung (5. 2055)
BGH, Beschl. v. 5.6.2024 - AnwZ (Brfg) 38/23

(Keine) lnsolvenzbedingte Verfahrensunterbrechung bei Klage auf Gewäh-
rung einer Berufsunfähigkeitsversicherung (S. 2056)
VG Berlin, Urt. v. 1 5.3.2023 -VG 12 K 249/19
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ZlnsO-Beilage: Insolvenzreport 4112024

ZlnsO-Aufsätze

Haftung des Steuerberaters in der Krise des Mandanten . . .

von Richter am Bundesgerichtshof a.D. Professor Dr. Gerhard Pape, Göttingen

ZlnsO-Dokumentation

lnsolvenzmonitor ll. Quartal 2024- Top-Antragsverfahren in der Kurzanalyse . .

von Dr. Andreas Fröhlich, Baker Tilly München

Bericht der Bundesregierung zur Evaluation des Gesetzes zur weiteren Verkürzung des

Restschuldbefreiungsverfahrens und zur Anpassung pandemiebedingter Vorschriften im Gesellschafts-,

Genossenschafts-, Vereins- und Stiftungsrecht sowie im Miet- und Pachtrecht
Deutscher Bundestag, 20. Wahlperiode, Drucksach e 2O/ 1 2250 v. 1 2.7 .2024

ZlnsO-Bücher- und Zeitschriftenreport

ln dieser Rubrik geben wir eine Übersicht über die wichtigsten und interessantesten Veröffentlichungen
aus dem Bereichdes Insolvenzrechts . . . .

Diese Ausgabe enthält eine Rezension zu folgendem Titel:

Matthieu Binder, Unabhängige Justiz und Druck von lnteressenrepräsentanten

Zl nsO-Rechtsprechungsreport

. lnsolvenz- und Sanierungsrecht

Ermächtigung des Sachwalters im Insolvenzplan zur Fortführung rechtshängiger Anfechtungsrechtsstreite
nach Verfahrensaufhebung (,,AWO Kreisverband Wiesbaden ev."). .

BAG, Urt. v.22.2.2024- 6 AZR 125/23

Berichtigung des Grundbuchs bei Eintragung ohne Beachtung eines Insolvenzsperrvermerks.
OLG Karlsruhe, Beschl. v.22.5.2024 - 19 W 67/23 (Wx)

lnsolvenzfestes Aussonderungsrecht des Versicherten bei unwiderruflichem Bezugsrecht. . . .

OLG München, Beschl. v. 17.6.2024 - 25 U 1610/24 e

Keine Amtsermittlungspflicht für zuständigkeitsbegründende Tatsachen im Zulassungsverfahren
LG Bielefeld, Beschl. v.26."1.2024-23r 29/24
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IPR-Qualifikation von AG Vorstandshaftung. .

OLG FrankfurVM., Urt. v. 12.12.2023 - 5 U 207/21

. Verbraucherinsolvenzrecht

Ersatzfähigkeit fiktiver Schadenspositionen als lnkassokosten
OLG Hamburg, Urt. v. 15.6.2023 - 3 MK 1/21

. Verfahrensrecht

Beiladung von Kanzleiabwickler bei Streit mit Kanzleiinhaber über Abwicklungsvergütung
BGH, Beschl. v.5.6.2024 - AnwZ (Brfg) 38/23
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(Keine) lnsolvenzbedingte Verfahrensunterbrechung bei Klage auf Gewährung einer

Berufsunfähigkeitsversicherung .

VG Berlin, Urt. v. 15.3.2023 -VG 12 K249/19
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Informatio'en ftir Wissenschaft und praxis. Es mrde 1 953 von o. Univ.-Prof. Dr. h.c. Dr llars KrasensAT als Östeneichisches Bank-Arahiv begründet und
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Ptof. Dt. Brigilla Luryer,
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o., e"rrgrpr"ls iri iir VoÄs zahibar. anze jgenaufträge werden voÄ Linde Verlag, Ft Hlodik,Tel.i+431 24 630- 19, E-Mail: gabriele.
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Digital object Identifier (DoI): seit Heft l/2016 sind alle Beiträge im. ÖBA^.zusälzlich.mit. einer Dol (zB ltttpsL/doi.otglll41182/

o"6uzozrzi"orooofol) versehen. r!r oigit"f object Identifier (Dol; dertsJh Digitaler objektbezeichner) ist ein eindeutiger und dauerhafter digitaler

iJ",rtitituLr, a", uor allem fiir Online-Ariikel rviisenschaftlichei Fachzeitschriften vervendit wird. Mit einem DoI erleichtert man die Zitierbarkeit und

Ärä"äü"*äit 0., aigiralen Version einei *erkes. Ein DOI rvird fürjedes Dokurnent nur einmal festgelegt und bleibt (ähnlich rvie eine ISBN) dauerhaft

rnit ihm verbunden. D;as stellt sicher, Jass ein Link über viele Jahre hinrveg gültig bleibt, selbst wenn das digitale Dokument in späleren Jahren,von einer
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""iU"f*f,en. 
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G'renzen äes Urheberreclrtsgesetzes ohne öhriftlichä ö"n"ht.igung <Jes Verlages in irgendeiner Form,reproduziert oder in eine von Maschinen, insbeson-

J"*'uon out"nu"turbeitung"sanlagen vewendbare Sprache übärtrigen werden. auch die Rechte der wiedergabe insbesondere durch Vortrag, Funk- und

f"inJir"naung"n, im lntÄet od=er auf elektronischirn, digitalem oder ähnlichem Wege bleiben vorbehalten

Für den Fall der Annalrme und Veröffentlichung des eingereichten Manuskriptes geht das zeitlich ud räumlich unbeschräukte, ausschließliche werk-

""Lr"g*""frt 
ffit afe Sprachen von denAutoren är den Veilag über Dies gilt insbesondere ftir das Recht aufVervielQiltigung in allen technischen Verfahren,

i"i V"rü"itung, off"ntliclen Wiedergabe und Venvertung inj-edweder, arih elektronischer Fom. Letztere schließt insbesondere das Recht der Speicherung

i" bri""U""t#, a.t VeLvielftiltigunäaufspcichcrmediä ailer Arf, der Ausgabe aus Datenbanken in allen Formen einschließlich der Sendung sou'ie der

V".Ui"itung uon V"rvielfültigun[sstücken an die Benutzer von Datenbankeriein. Die Einreichung des Manuskiptes gilt als diesbezüglich€ Erk]ärung des

Einverstänänisses zur Einräummg sämtlicher Rechte durch die Autoren. Bei Beiträgen von Arbeitsgruppen wird vorausgesetzt, dass die Publikation Yon

utt"n t"t"itigt"n eutoren genehmigt rvurde und dass alle mit der Einräumung särntlicher Rechte an den Verlag einverstanden sind.

Mit den fürArtikel und druckfertige Entscheidungen an den-/die Verfasser zu vom Eigentiiner und Herausgeber festgesetzten Sätzer geleisteten^Honorar

il;t" ü;;;;;;;J;ti"1.i i..fie uUg.golten.Zugleich erlischt darnit die Ausschließlichkeit des eingeräumten Verlagsrechls nicht mit Ablauf des dem

iofr o"i Eir.ir?inäns des Beitrags folgeräÄ Kalend{ahres. Dieser Zeitraunr gilt keinesfalls fur die Verwertung durch Datenbanken.

Es rvird daraufverwiesen, dass alle Angaben in dieser Zeitschrift trotz sorgftiltiger Bearbeitung ohne Gervältr, erfolgen.trnd eine Haftutlg des Verlagcs, des

HerausgebersoderderAutorenausgcsärlossenist.DieWiedergabevonGibrauihsnamen,Hairdelsnamen,Warenbezeiclruungenusw indicserZejtschrift

Lerechtigt auch ohne besondere Kennzeichnung nicht zu der Ainah-me, dass solche Namen im Sinne der Waren- und Markenschutz-Gesetzgebung als frei

zu betraöhten wären und daher vonjedermann benützt werden dürften.

Es rvird weiterhin aufdie AGB für Zeitschriftenautoren des Linde Verlags verrviesen (wrvrv.lindeverlag.atlagb ).

Die Autoren räumen dem Verlag fiir die Dauer des Veflrages alle durch die Verwefungsgesellschaft Literar Mechana rvahrgenommeren Rechte und

Die Auroren sind damit einverstande;, däs d'er Verlag den rach clen jeileils gettenden-Verteilmgsplänen der Verrveftungsgesellschaft Literar.Mechana

bei derWerkmeldung zu bestatigen. 5eiÄutorenairteil bleibt davor unberührt. Für dieÄuszahlturg undAbrechning der durch die Verwertungsgesellschafterl

iuuhrg"nornr"n"n R".chte und"gesetzlichen Veryütungs- uüd Beteiligurgsansprtiche gclten dercn Vefteilungsbestimmungen

Das öBA richtet sich aD alle lnteressierten. Aus Gründen der besseren Lesbarkeit rvird itt del Texten die rnaskuline Forrn verwendet'
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